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schließlich Warenschleusen in den Verkaufseinrichtun
gen und moderne Transportmethoden, wie den Behäl
ter- und Palettenverkehr, anzuwenden. Der Betrieb 
ist verpflichtet, die Be- und Entladung so zu organisie
ren, daß kürzeste Standzeiten erreicht werden.

(3) Der Betrieb hat eine einwandfreie zweckmäßige 
Verpackung der Ware entsprechend den Anforderun
gen zur Erhaltung ihres Gebrauchswertes, einer ratio
nellen Warenbewegung und moderner Verkaufsmetho
den sowie eines verkaufsfördernden Warenangebots 
und einer ordnungsgemäßen Preisauszeichnung auf der 
Grundlage der gesetzlichen Verpflichtungen des Liefe
rers zur Verpackung und Preisauszeichnung durchzu
setzen.

(4) Der Betrieb kann vom übergeordneten Organ mit 
der Bildung von volkswirtschaftlichen Reservebestän
den beauflagt werden. Die dabei entstehenden Aufwen
dungen sind durch das übergeordnete Organ auszu
gleichen.

§12
(1) Der Betrieb ist für den Verkauf seiner Waren 

verantwortlich. Er hat den Verkaufsprozeß mit dem 
Ziel zu organisieren, daß eine bedarfsgerechte Versor
gung durch ein Warenangebot nach Bedarfskomplexen 
bei hoher Verkaufskultur mit dem geringsten Zeitauf
wand für den Kunden gewährleistet wird. Hierzu hat 
der Betrieb ein umfassendes System der Beratung und 
Betreuung, verbunden mit entsprechenden Dienstlei
stungen, zu entwickeln. Das Verkaufssystem muß den 
Erfordernissen des Handelsprogramms, des Versor
gungsgebietes und der Kunden sowie des Handelsnet
zes entsprechen und durch den Einsatz moderner Han
delstechnik sowie die Anwendung moderner Technolo
gien und Organisationsformen eine hohe Ökonomie 
des Betriebes sichern.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, in Abstimmung mit 
anderen Betrieben im Versorgungsgebiet und mit Zu
stimmung der örtlichen Staatsorgane das Handelsnetz 
und den Grad seiner Spezialisierung sowie die Öff
nungszeiten der Handelseinrichtungen versorgungspoli
tisch und ökonomisch begründet abzugrenzen bzw. fest
zulegen.

§13
(1) Der Betrieb nutzt vorhandene Dokumentationen 

über den wissenschaftlich-technischen Höchststand und 
die Ergebnisse der Forschungsarbeit. Er sichert die 
planmäßige und kurzfristige Überleitung dieser Er
kenntnisse in die betriebliche Tätigkeit.

(2) Die Kapazitäten der wissenschaftlichen Einrich
tungen der Lehre und Forschung sowie der wissen
schaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungseinrich
tungen, insbesondere des Binnenhandels, sollen vom 
Betrieb für die ständige Weiterentwicklung und Ver
vollkommnung der Handelstätigkeit entsprechend den 
Erfordernissen des wissenschaftlich-technischen Höchst
standes genutzt werden. Er ist verpflichtet, in For- 
schungs- und Arbeitsgemeinschaften, die der Sicherung 
des wissenschaftlichen Vorlaufes oder der Lösung ge
meinsamer Aufgaben dienen, mitzuwirken.

§14
(1) Der Betrieb trägt die Verantwortung für die kom

plexe sozialistische Rationalisierung. Er hat selbst, in 
Gemeinschaftsarbeit oder durch Inanspruchnahme von 
Dienstleistungseinrichtungen (Rationalisierungsbüros,

wissenschaftliche Lehr- und Forschungsinstitute) den 
notwendigen wissenschaftlichen Vorlauf zu sichern, um 
dem internationalen Höchststand entsprechende Sy
stemlösungen für die Gestaltung der Planung, Leitung 
und Organisation des Handelsprozesses durchzusetzen. 
Er hat die Initiative der Neuerer planmäßig zu ent
wickeln und auf die Schwerpunkte der betrieblichen 
Tätigkeit zu orientieren. Die Neuerervorschläge sind 
umfassend zu nutzen und planwirksam zu machen.

(2) Der Betrieb hat im Prozeß der Durchführung der 
sozialistischen Rationalisierung die Arbeite- und Le- 
bensbedingungen der Betriebsangehörigen und die Han
dels- und Arbeitskultur ständig zu verbessern.

(3) Der Betrieb hat selbständig oder in Zusammen
arbeit mit dem übergeordneten Organ die für die In
vestitionen bestimmten Mittel mit hohem Nutzeffekt 
für die einfache und erweiterte Reproduktion einzu
setzen und die materielle Deckung zu sichern. Er hat zu 
gewährleisten, daß die Investitionen planmäßig in Be
trieb genommen werden und der projektierte Nutzen 
erreicht wird.

Arbeitskräfte, Arbeitsökonomie
§15

(1) Der Betrieb plant entsprechend den Erforder
nissen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
der sozialistischen Rationalisierung und der territoria
len Entwicklung langfristig seinen Bedarf an Arbeits
kräften, einschließlich des Facharbeiternachwuchses, 
und stimmt diesen mit den örtlichen Staatsorganen ab.

(2) Der Betrieb ist für die planmäßige Gewinnung 
der Arbeitskräfte, einschließlich des Facharbeiternach
wuchses, verantwortlich. Er setzt die Arbeitskräfte ent
sprechend ihren Fähigkeiten und ihrer Qualifikation 
rationell ein und hat auf der Grundlage des Kader
perspektivplanes die weitere Entwicklung seiner Mit
arbeiter langfristig festzulegen. Auf Grund des hohen 
Anteils der im Handelsprozeß tätigen weiblichen Mit
arbeiter hat der Betrieb besondere Aufgaben bei ihrer 
Qualifizierung und ihrem zielstrebigen Einsatz in Lei- 
tungs- und Führungsfunktionen.

(3) Der Betrieb sichert die rechtzeitige Vorbereitung 
und Qualifizierung der Werktätigen für die effektive 
Anwendung moderner Technologien und Organisations
formen und -methoden, die Ausnutzung der Arbeits
mittel und für andere Maßnahmen zur Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts.

§16
(1) Im Betrieb ist das materielle Interesse der Werk

tätigen, insbesondere durch Lohn und Prämie, darauf 
zu richten, hohe Planaufgaben zu übernehmen und in 
hoher Qualität zu erfüllen, eine bedarfsgerechte Ver
sorgung zu sichern, Rationalisierungsmaßnahmen 
durchzuführen und die Arbeitsproduktivität zu stei
gern. Durch eine enge Verbindung von materiellen 
und moralischen Anreizen ist die Entwicklung des so
zialistischen Bewußtseins der Werktätigen und die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern.

(2) Die Lohnformen im Betrieb sind in Abhängigkeit 
von der Art der Arbeit, der Technologie, der Betriebs
und Arbeitsorganisation zu gestalten.

(3) Der Betrieb bildet und verwendet entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen den Prämienfonds und 
den Kultur- und Sozialfonds.


